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Text 

Vertragsbedienstete des Bundes 

§ 126. (1) Bedienstete des Bundes, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses 
Bundesgesetzes an der Universität zu Lasten einer Planstelle der Planstellenbereiche Universitäten oder 
Universitäten der Künste in einem vertraglichen Dienstverhältnis stehen, werden mit dem folgenden Tag 
(Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer jener Universität, deren Aufgaben sie überwiegend 
besorgt haben. 

(2) Vertragsbedienstete, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an einer 
Universität zu Lasten einer Planstelle der Planstellenbereiche Universitäten in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis stehen und einer Einrichtung einer Medizinischen Fakultät zugeordnet sind, werden mit 
dem folgenden Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer jener Medizinischen Universität, 
welche die Nachfolgeeinrichtung der Medizinischen Fakultät ist. 

(3) Vertragsbedienstete, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes einer 
Interuniversitären Einrichtung zugeordnet sind oder in der Zeit danach zugeordnet werden, werden mit 
dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Universität, welche die 
Nachfolgeeinrichtung der betreffenden Interuniversitären Einrichtung ist, Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer dieser Universität. 

(4) Hinsichtlich einer allfälligen zeitlichen Befristung des Arbeitsverhältnisses tritt keine Änderung 
ein. Die Universität setzt die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber diesen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern fort. Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, in der jeweils geltenden 
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Fassung, gilt hinsichtlich der ihm zum Stichtag unterliegenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als 
Inhalt des Arbeitsvertrags mit der Universität. Der Abschluss von Sonderverträgen gemäß § 36 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 ist nicht mehr zulässig. Innerhalb von zwei Jahren ab dem vollen 
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität ist eine Kündigung aus einem der im § 32 
Abs. 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 angeführten Gründe nicht zulässig. 

(5) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 bis 3 können innerhalb von drei Jahren 
nach dem Wirksamwerden des für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
abgeschlossenen Kollektivvertrags ihre Bereitschaft zum Übertritt in diesen Kollektivvertrag erklären. 
Ihre Arbeitsverträge sind mit Wirksamkeit des auf die Erklärung folgenden Monatsersten entsprechend 
anzupassen. 

(6) Auf Vertragsassistentinnen und Vertragsassistenten in einem Dienstverhältnis gemäß § 52a des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ist § 52b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Bundesministerin oder des Bundesministers (§ 52b Abs. 1 Z 2) das 
Rektorat tritt. 

(7) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß Abs. 6 können innerhalb von drei Jahren nach dem 
Wirksamwerden des für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossenen 
Kollektivvertrags, frühestens jedoch nach der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte 
Zeit gemäß § 52b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, ihre Bereitschaft zum Übertritt in diesen 
Kollektivvertrag erklären. Ihre Arbeitsverträge sind mit Wirksamkeit des auf die Erklärung folgenden 
Monatsersten entsprechend anzupassen. 

(8) Aus Anlass des Ausscheidens aus dem Bundesdienstverhältnis gemäß Abs. 1 bis 3 und des 
Übertritts gemäß Abs. 5 oder 7 gebührt keine Abfertigung gemäß § 35 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948. Die im vorangegangenen Dienstverhältnis zurückgelegte Dienstzeit 
ist für alle zeitabhängigen Rechte zu berücksichtigen. 
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